
Arbeitsübersetzung* 
 
 
 

  Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
 
 

  Präambel 
 

 Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, 

 a) unter Hinweis auf die in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten 
Grundsätze, wonach die Anerkennung der angeborenen Würde und des innewohnenden 
Werts aller Mitglieder der menschlichen Gesellschaft sowie der Gleichheit und Unveräu-
ßerlichkeit ihrer Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt 
bildet, 

 b) in der Erkenntnis, dass die Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte und in den Internationalen Menschenrechtspakten verkündet haben 
und übereingekommen sind, dass jeder Mensch ohne Unterschied Anspruch auf alle darin 
festgelegten Rechte und Freiheiten hat, 

 c) bekräftigend, dass alle Menschenrechte und Grundfreiheiten allgemein gültig 
und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander verknüpft sind und dass Menschen 
mit Behinderungen der volle Genuss dieser Rechte und Freiheiten ohne Diskriminierung 
garantiert werden muss, 

 d) unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte, den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, das In-
ternationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, das 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, das Überein-
kommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe, das Übereinkommen über die Rechte des Kindes und die Internationale 
Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehöri-
gen, 

 e) in der Erkenntnis, dass der Begriff der Behinderung sich ständig weiterentwi-
ckelt und dass Behinderung entsteht, wenn Menschen mit Beeinträchtigungen auf einstel-
lungs- und umweltbedingte Barrieren stoßen, die sie an der vollen, wirksamen und gleich-
berechtigten Teilnahme am gesellschaftlichen Leben hindert, 

 f) in Anerkennung der Wichtigkeit der in dem Weltaktionsprogramm für Behin-
derte und in den Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für Be-
hinderte enthaltenen Grundsätze und Leitlinien sowie ihrer Bedeutung für die Förderung, 
Ausarbeitung und Bewertung von Politiken, Plänen, Programmen und Maßnahmen auf na-
tionaler, regionaler und internationaler Ebene zur Erhöhung der Chancengleichheit für 
Menschen mit Behinderungen, 

 g) betonend, wie wichtig es ist, Behindertenfragen zu einem festen Bestandteil 
der einschlägigen Strategien der nachhaltigen Entwicklung zu machen, 

 h) sowie in der Erkenntnis, dass jede Diskriminierung eines Menschen auf Grund 
einer Behinderung eine Verletzung der angeborenen Würde und des innewohnenden Werts 
des Menschen darstellt, 

 i) ferner in Anerkennung der Vielfalt der Menschen mit Behinderungen, 

 j) in Anerkennung der Notwendigkeit, die Menschenrechte aller Menschen mit 
Behinderungen, einschließlich derjenigen, die intensivere Unterstützung benötigen, zu för-
dern und zu schützen, 

__________________ 
* Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen. Stand: 16. Februar 2007. 
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 k) besorgt darüber, dass sich Menschen mit Behinderungen trotz dieser verschie-
denen Rechtsinstrumente und der gemachten Zusagen in allen Teilen der Welt nach wie vor 
Barrieren bei ihrer Teilnahme als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft sowie Ver-
letzungen ihrer Menschenrechte gegenübersehen, 

 l) in Anerkennung der Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit für die 
Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen mit Behinderungen in allen Ländern, 
insbesondere den Entwicklungsländern, 

 m) in Anerkennung des wertvollen Beitrags, den Menschen mit Behinderungen 
zum allgemeinen Wohl und zur Vielfalt ihrer Gemeinschaften leisten und leisten können, 
und in der Erkenntnis, dass die Förderung des vollen Genusses der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten durch Menschen mit Behinderungen sowie ihrer uneingeschränkten Teil-
nahme ihr Zugehörigkeitsgefühl verstärken und zu erheblichen Fortschritten in der 
menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft und bei der Be-
seitigung der Armut führen wird, 

 n) in der Erkenntnis, wie wichtig die individuelle Autonomie und Unabhängigkeit 
für Menschen mit Behinderungen ist, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu 
treffen, 

 o) in der Erwägung, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben 
sollen, aktiv an Entscheidungsprozessen über Politiken und Programme mitzuwirken, ins-
besondere wenn diese sie unmittelbar betreffen, 

 p) besorgt über die schwierigen Bedingungen, denen sich Menschen mit Behinde-
rungen gegenübersehen, die mehrfachen oder verschärften Formen der Diskriminierung 
auf Grund der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politi-
schen oder sonstigen Anschauung, ihrer nationalen, ethnischen, indigenen oder sozialen 
Herkunft, des Vermögens, der Geburt, des Alters oder des sonstigen Status ausgesetzt sind, 

 q) in der Erkenntnis, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen sowohl inner-
halb als auch außerhalb ihres häuslichen Umfelds oft in stärkerem Maße durch Gewalt, 
Verletzung oder Missbrauch, Verwahrlosung oder Vernachlässigung, schlechte Behandlung 
oder Ausbeutung gefährdet sind, 

 r) in der Erkenntnis, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen 
Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten in vollem Umfang genießen sollen, und 
unter Hinweis auf die zu diesem Zweck von den Vertragsstaaten des Übereinkommens ü-
ber die Rechte des Kindes eingegangenen Verpflichtungen, 

 s) betonend, dass es notwendig ist, bei allen Maßnahmen zur Förderung des vol-
len Genusses der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Menschen mit Behinderun-
gen die Geschlechterperspektive einzubeziehen, 

 t) hervorhebend, dass die Mehrzahl der Menschen mit Behinderungen in einem 
Zustand der Armut lebt, und in dieser Hinsicht anerkennend, dass die nachteiligen Auswir-
kungen der Armut auf Menschen mit Behinderungen dringend angegangen werden müs-
sen, 

 u) in dem Bewusstsein, dass Frieden und Sicherheit auf der Grundlage der unein-
geschränkten Achtung der in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen Ziele und 
Grundsätze sowie der Einhaltung der anwendbaren Übereinkünfte auf dem Gebiet der 
Menschenrechte unabdingbar für den umfassenden Schutz von Menschen mit Behinderun-
gen sind, insbesondere in bewaffneten Konflikten oder während fremder Besetzung, 

 v) in der Erkenntnis, wie wichtig der barrierefreie Zugang zur physischen, sozia-
len, wirtschaftlichen und kulturellen Umwelt, zu Gesundheit und Bildung sowie zur Infor-
mation und Kommunikation ist, um Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu ermöglichen, 
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 w) im Hinblick darauf, dass der Einzelne gegenüber seinen Mitmenschen und der 
Gemeinschaft, der er angehört, Pflichten hat und gehalten ist, für die Förderung und Ach-
tung der in der Internationalen Menschenrechtscharta anerkannten Rechte einzutreten, 

 x) in der Überzeugung, dass die Familie die natürliche Kernzelle der Gesellschaft 
ist und Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat hat und dass Menschen mit Be-
hinderungen und ihre Familienangehörigen den erforderlichen Schutz und die notwendige 
Unterstützung erhalten sollen, um Familien zu ermöglichen, zum vollen und gleichberech-
tigten Genuss der Rechte der Menschen mit Behinderungen beizutragen, 

 y) in der Überzeugung, dass ein umfassendes und integrales internationales Über-
einkommen zur Förderung und zum Schutz der Rechte und der Würde von Menschen mit 
Behinderungen sowohl in den Entwicklungsländern als auch in den entwickelten Ländern 
einen maßgeblichen Beitrag zur Beseitigung der tiefgreifenden sozialen Benachteiligung 
von Menschen mit Behinderungen leisten und ihre Teilnahme am staatsbürgerlichen, poli-
tischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben auf der Grundlage der Chancen-
gleichheit fördern wird, 

 haben Folgendes vereinbart: 
 

  Artikel 1 
Zweck 
 

 Zweck dieses Übereinkommens ist es, die volle und gleichberechtigte Ausübung al-
ler Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu för-
dern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung ihrer angeborenen Würde zu för-
dern. 

 Der Begriff Menschen mit Behinderungen umfasst Menschen mit langfristigen kör-
perlichen, seelischen, geistigen oder Sinnesschädigungen, die sie im Zusammenwirken mit 
verschiedenen Barrieren daran hindern können, gleichberechtigt mit anderen uneinge-
schränkt und wirksam an der Gesellschaft teilzunehmen. 
 

  Artikel 2 
Begriffsbestimmungen 
 

 Für die Zwecke dieses Übereinkommens gilt: 

 "Kommunikation" umfasst Sprachen, Textdarstellung, Brailleschrift, taktile Kommu-
nikation, Großdruck, barrierefreies Multimedia sowie schriftliche, auditive, in einfache 
Sprache übersetzte, durch Vorleser zugänglich gemachte sowie ergänzende und alternative 
Formen, Mittel und Formate der Kommunikation, einschließlich barrierefreier Informati-
ons- und Kommunikationstechnologie. 

 "Sprache" umfasst Laut- und -Gebärdensprachen sowie andere nichtsprachliche 
Kommunikationsformen; 

 "Diskriminierung auf Grund einer Behinderung" bezeichnet jede Unterscheidung, 
Ausschließung oder Beschränkung auf Grund einer Behinderung, die zum Ziel oder zur 
Folge hat, dass die auf die Gleichberechtigung mit anderen gegründete Anerkennung, Inan-
spruchnahme oder Ausübung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten im politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, staatsbürgerlichen oder jedem anderen Bereich be-
einträchtigt oder vereitelt wird. Sie umfasst alle Formen der Diskriminierung, einschließ-
lich der Verweigerung angemessener Vorkehrungen; 

 "angemessene Vorkehrungen" sind notwendige und geeignete Änderungen und An-
passungen, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen, wenn sie in 
einem bestimmten Fall benötigt werden, um Menschen mit Behinderungen gleichberech-
tigt mit anderen den Genuss und die Ausübung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten 
zu gewährleisten; 
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 "universelles Design" ist ein Design von Produkten, Umfeldern, Programmen und 
Dienstleistungen, die von allen Menschen im größtmöglichen Umfang genutzt werden 
können, ohne dass eine Anpassung oder ein spezielles Design erforderlich ist. "Universel-
les Design" schließt Hilfsmittel, die von bestimmten Gruppen von Menschen mit Behinde-
rungen benötigt werden, nicht aus. 
 

  Artikel 3 
Allgemeine Grundsätze 
 

 Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind: 

 a) Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, der Autonomie des Einzel-
nen, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie der Unabhängig-
keit der Person; 

 b) Nichtdiskriminierung; 

 c) volle und wirksame Teilnahme und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben; 

 d) Respekt vor der Unterschiedlichkeit und Akzeptanz von Menschen mit Behin-
derungen als Teil der menschlichen Vielfalt und des Menschseins; 

 e) Chancengleichheit; 

 f) Barrierefreiheit; 

 g) Gleichberechtigung von Mann und Frau; 

 h) Respekt vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderun-
gen und Achtung des Rechts von Kindern mit Behinderungen auf Wahrung ihrer Identität. 
 

  Artikel 4 
Allgemeine Verpflichtungen 
 

1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die volle Verwirklichung aller Menschenrechte 
und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede Diskriminierung auf 
Grund der Behinderung sicherzustellen und zu fördern. Zu diesem Zweck verpflichten sich 
die Vertragsstaaten, 

 a) alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur 
Umsetzung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu treffen; 

 b) alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur 
Änderung oder Aufhebung bestehender Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und 
Praktiken zu treffen, die eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen darstel-
len; 

 c) den Schutz und die Förderung der Menschenrechte von Menschen mit Behin-
derungen in allen Politiken und Programmen zu berücksichtigen; 

 d) Handlungen oder Praktiken, die mit diesem Übereinkommen unvereinbar sind, 
zu unterlassen und dafür zu sorgen, dass staatliche Behörden und öffentliche Einrichtungen 
im Einklang mit diesem Übereinkommen handeln; 

 e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung auf Grund 
einer Behinderung durch Personen, Organisationen oder private Unternehmen zu ergreifen; 

 f) Forschung und Entwicklung für Güter, Dienstleistungen, Geräte und Einrich-
tungen in universellem Design, wie in Artikel 2 definiert, die den besonderen Bedürfnissen 
von Menschen mit Behinderungen mit möglichst geringem Anpassungs- und Kostenauf-
wand gerecht werden, zu betreiben oder zu fördern, ihre Verfügbarkeit und Nutzung zu 
fördern und sich bei der Entwicklung von Normen und Richtlinien für universelles Design 
einzusetzen; 
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 g) Forschung und Entwicklung für neue Technologien zu betreiben oder zu för-
dern sowie ihre Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern, einschließlich Informations- und 
Kommunikationstechnologien, Mobilitätshilfen, Geräten und assistiven Technologien, die 
für Menschen mit Behinderungen geeignet sind, und dabei finanziell erschwinglichen 
Technologien den Vorrang zu geben; 

 h) Menschen mit Behinderungen zugängliche Informationen über Mobilitätshil-
fen, Geräte und assistive Technologien, einschließlich neuer Technologien, sowie andere 
Formen von Hilfe, Unterstützungsdiensten und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen; 

 i) die Schulung von Fachkräften und anderem mit behinderten Menschen arbei-
tendem Personal auf dem Gebiet der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu 
fördern, damit die auf Grund dieser Rechte garantierten Hilfen und Dienste besser erbracht 
werden können. 

2. Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte verpflichtet sich 
jeder Vertragsstaat, unter Ausschöpfung seiner verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls 
im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit Maßnahmen zu treffen, um schrittweise 
die volle Verwirklichung dieser Rechte zu erreichen, unbeschadet der in diesem Überein-
kommen enthaltenen Verpflichtungen, die nach dem Völkerrecht unmittelbar anwendbar 
sind. 

3. Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und Maßnahmen zur 
Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fra-
gen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, stimmen sich die Vertragsstaaten mit den 
Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie ver-
tretenden Organisationen eng ab und beziehen sie aktiv ein.  

4. Dieses Übereinkommen lässt zur Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen besser geeignete Bestimmungen, die im Recht eines Vertragsstaats oder in 
dem für diesen Staat geltenden Völkerrecht enthalten sind, unberührt. Die in einem Ver-
tragsstaat durch Gesetze, Übereinkommen, Verordnungen oder durch Gewohnheitsrecht 
anerkannten oder bestehenden Menschenrechte und Grundfreiheiten dürfen nicht unter 
dem Vorwand beschränkt oder außer Kraft gesetzt werden, dass dieses Übereinkommen 
derartige Rechte oder Freiheiten nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß anerkenne. 

5. Die Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten ohne Einschränkung oder Aus-
nahme für alle Teile eines Bundesstaats. 
 

  Artikel 5 
Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung 
 

1. Die Vertragsstaaten erkennen an, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, 
vom Gesetz gleich zu behandeln sind und ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen 
Schutz durch das Gesetz und gleiche Vorteile durch das Gesetz haben. 

2. Die Vertragsstaaten verbieten jede Diskriminierung auf Grund einer Behinderung 
und garantieren Menschen mit Behinderungen gleichen und wirksamen rechtlichen Schutz 
vor Diskriminierung, gleichviel aus welchen Gründen.  

3. Zur Förderung der Gleichberechtigung und zur Beseitigung von Diskriminierung un-
ternehmen die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um die Bereitstellung angemesse-
ner Vorkehrungen zu gewährleisten. 

4. Besondere Maßnahmen, die zur Beschleunigung oder Herbeiführung der De-facto-
Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen erforderlich sind, gelten nicht als 
Diskriminierung im Sinne dieses Übereinkommens. 
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  Artikel 6 
Frauen mit Behinderungen 
 

1. Die Vertragsstaaten erkennen an, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen 
mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind, und ergreifen in dieser Hinsicht Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten uneingeschränkt und 
gleichberechtigt genießen können. 

2. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Sicherung der vollen 
Entfaltung, Förderung und Ermächtigung der Frauen, damit gewährleistet wird, dass sie 
die in diesem Übereinkommen genannten Menschenrechte und Grundfreiheiten ausüben 
und genießen können. 
 

  Artikel 7 
Kinder mit Behinderungen 
 

1. Die Vertragsstaaten treffen alle notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und 
Grundfreiheiten genießen können. 

2. Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das Wohl des 
Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. 

3. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Kinder mit Behinderungen das Recht haben, 
ihre Meinung in allen sie berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit anderen Kin-
dern frei zu äußern, wobei ihre Meinung angemessen und entsprechend ihrem Alter und ih-
rer Reife zu berücksichtigen ist, und behinderungsgerechte sowie altersgemäße Hilfe zu 
erhalten, damit sie dieses Recht verwirklichen können. 
 

  Artikel 8 
Bewusstseinsbildung 
 

1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, sofortige, wirksame und geeignete Maßnah-
men zu ergreifen, um 

 a) auf allen Ebenen der Gesellschaft, einschließlich der Familie, das Bewusstsein 
für Menschen mit Behinderungen zu erhöhen und die Achtung ihrer Rechte und ihrer Wür-
de zu fördern; 

 b) Stereotype, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber Menschen mit Be-
hinderungen, einschließlich auf Grund des Geschlechts oder des Alters, in allen Bereichen 
des Lebens zu bekämpfen; 

 c) das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Beitrag von Menschen mit Be-
hinderungen zu fördern. 

2. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen umfassen 

 a) die Einleitung und Durchführung wirksamer Kampagnen zur Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit mit dem Ziel, 

 i) die Aufgeschlossenheit gegenüber den Rechten von Menschen mit Behinde-
rungen zu erhöhen; 

 ii ) eine positive Wahrnehmung und ein größeres soziales Bewusstsein gegenüber 
Menschen mit Behinderungen zu fördern; 

 iii ) die Anerkennung der Fertigkeiten, Verdienste und Fähigkeiten von Menschen 
mit Behinderungen und ihres Beitrags zur Arbeitswelt und zum Arbeitsmarkt zu för-
dern; 
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 b) die Förderung einer respektvollen Einstellung gegenüber den Rechten von 
Menschen mit Behinderungen auf allen Ebenen des Bildungssystems, namentlich bei allen 
Kindern von früher Kindheit an; 

 c) die Ermutigung aller Medienorgane, Menschen mit Behinderungen in einer 
dem Zweck dieses Übereinkommens entsprechenden Weise darzustellen; 

 d) die Förderung von Schulungsprogrammen zur Sensibilisierung für Menschen 
mit Behinderungen und für die Rechte dieser Menschen. 
 

  Artikel 9 
Barrierefreiheit  
 

1. Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle 
Teilnahme an allen Aspekten des Lebens zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten ge-
eignete Maßnahmen, um für Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang 
zur physischen Umgebung, Transportmitteln, Information und Kommunikation, einschließ-
lich Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu anderen 
Einrichtungen und Diensten, die für die Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebie-
ten zugänglich sind oder bereitgestellt werden, zu gewährleisten. Diese Maßnahmen, die 
die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und -barrieren einschließen, 
gelten unter anderem für 

 a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Innen- und Außeneinrichtun-
gen, einschließlich Schulen, Wohnhäuser, medizinische Einrichtungen und Arbeitsstätten; 

 b) Informations-, Kommunikations- und andere Dienste, einschließlich elektroni-
scher Dienste und Notdienste. 

2. Die Vertragsstaaten treffen außerdem geeignete Maßnahmen, 

 a) um Mindeststandards und Leitlinien für den barrierefreien Zugang zu für die 
Öffentlichkeit zugänglichen oder bereitgestellten Einrichtungen und Diensten auszuarbei-
ten, zu erlassen und ihre Umsetzungen zu überwachen. 

 b) um sicherzustellen, dass private Rechtsträger, die für die Öffentlichkeit zu-
gängliche oder bereitgestellte Einrichtungen und Dienste anbieten, alle Aspekte des barrie-
refreien Zugangs für Menschen mit Behinderungen berücksichtigen; 

 c) um Interessenträgern Fortbildungsangebote zu Fragen des barrierefreien Zu-
gangs für Menschen mit Behinderungen zur Verfügung zu stellen; 

 d) um in öffentlich zugänglichen Gebäuden und anderen Einrichtungen Beschil-
derungen in Brailleschrift und in leicht lesbarer und verständlicher Form anzubringen; 

 e) um menschliche und tierische Helfer sowie Vermittler, einschließlich Führer, 
Vorleser und professionelle Gebärdensprachdolmetscher, zur Verfügung zu stellen, um den 
barrierefreien Zugang zu öffentlich zugänglichen Gebäuden und anderen Einrichtungen zu 
erleichtern; 

 f) um andere geeignete Formen der Hilfe und Unterstützung für Menschen mit 
Behinderungen zu fördern, damit ihr Zugang zu Informationen gewährleistet wird; 

 g) um den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu den neuen Informations- 
und Kommunikationstechnologien und -systemen, einschließlich des Internets, zu fördern; 

 h) um die Gestaltung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von barriere-
freien Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen in einem frühen 
Stadium zu fördern, damit diese mit möglichst geringem Kostenaufwand zugänglich wer-
den. 
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  Artikel 10 
Recht auf Leben 
 

 Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass jeder Mensch ein angeborenes Recht auf Leben 
hat, und treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um den wirksamen und gleichberechtigten 
Genuss dieses Rechts durch Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten. 
 

  Artikel 11 
Gefahrensituationen und humanitäre Notlagen 
 

 Die Vertragsstaaten ergreifen im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem Völ-
kerrecht, einschließlich des humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschen-
rechtsnormen, alle erforderlichen Maßnahmen, um in Gefahrensituationen, einschließlich 
bewaffneter Konflikte, humanitärer Notlagen und Naturkatastrophen, den Schutz und die 
Sicherheit von Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten. 
 

  Artikel 12 
Gleichberechtigte Anerkennung als rechtsfähige Person 
 

1. Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass Menschen mit Behinderungen überall das 
Recht haben, als rechtsfähige Person anerkannt zu werden. 

2. Die Vertragsstaaten erkennen an, dass Menschen mit Behinderungen in allen Le-
bensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechtsfähigkeit genießen. 

3. Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen 
Zugang zu der Unterstützung zu ermöglichen, die sie bei der Ausübung ihrer Rechtsfähig-
keit gegebenenfalls benötigen. 

4. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass alle die Ausübung der Rechtsfähigkeit betref-
fenden Maßnahmen im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsnormen geeignete 
und wirksame Sicherungen vorsehen, um Missbräuche zu verhindern. Diese Sicherungen 
sollen gewährleisten, dass die Maßnahmen betreffend die Ausübung der Rechtsfähigkeit 
die Rechte, den Willen und die Präferenzen der Person respektieren, frei von Interessen-
konflikten und ungebührlicher Einflussnahme sind, verhältnismäßig und auf die Umstände 
der Person zugeschnitten sind, von möglichst kurzer Dauer sind und einer regelmäßigen 
Überprüfung durch eine zuständige, unabhängige und unparteiische Behörde oder ein Ge-
richt unterliegen. Die Sicherungen müssen in angemessenem Verhältnis zu dem Grad, in 
dem diese Maßnahmen die Rechte und Interessen der Person betreffen, stehen. 

5. Vorbehaltlich dieses Artikels treffen die Vertragstaaten alle geeigneten und wirksa-
men Maßnahmen zur Sicherstellung der gleichen Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen, Eigentum zu besitzen oder zu erben, ihre finanziellen Angelegenheiten selbst zu re-
geln und gleichen Zugang zu Bankdarlehen, Hypotheken und anderen Finanzkrediten zu 
haben, und gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen nicht willkürlich ihres Ei-
gentums beraubt werden. 
 

  Artikel 13 
Zugang zur Justiz 
 

1. Die Vertragsstaaten gewährleisten Menschen mit Behinderungen wirksamen und 
gleichberechtigten Zugang zur Justiz, unter anderem durch verfahrensmäßige und alters-
gemäße Vorkehrungen, um ihnen die wirksame unmittelbare und mittelbare Teilnahme, 
einschließlich als Zeugen, an allen Gerichtsverfahren, auch in der Ermittlungsphase und in 
anderen Vorverfahrensphasen, zu erleichtern. 

2. Um zur Gewährleistung des wirksamen Zugangs von Menschen mit Behinderungen 
zur Justiz beizutragen, fördern die Vertragsstaaten geeignete Fortbildungsmaßnahmen für 
die im Justizwesen tätigen Personen, einschließlich Polizei und Strafvollzugsbediensteten. 
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  Artikel 14 
Persönliche Freiheit und Sicherheit 
 

1. Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberech-
tigt mit anderen 

 a) das Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit genießen; 

 b) die Freiheit nicht rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird, dass jede Frei-
heitsentziehung im Einklang mit dem Gesetz erfolgt und dass das Vorliegen einer Behinde-
rung in keinem Falle eine Freiheitsentziehung rechtfertigt. 

2. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen, denen auf 
Grund eines Verfahrens ihre Freiheit entzogen wird, gleichberechtigten Anspruch auf die in 
den internationalen Menschenrechtsnormen vorgesehenen Garantien haben und im Ein-
klang mit den Zielen und Grundsätzen dieses Übereinkommens behandelt werden, ein-
schließlich durch die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen. 

  Artikel 15 
Freiheit von Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe 
 

1. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwilli-
ge Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden. 

2. Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen gesetzgeberischen, verwaltungsmäßigen, 
gerichtlichen oder sonstigen Maßnahmen, um auf der Grundlage der Gleichberechtigung 
zu verhindern, dass Menschen mit Behinderungen der Folter oder grausamer, unmenschli-
cher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. 
 

  Artikel 16 
Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch 
 

1. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial-, 
Bildungs- und sonstigen Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen sowohl in ihrem 
Zuhause als auch außerhalb vor jeder Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch, ein-
schließlich ihrer geschlechtsspezifischen Aspekte, zu schützen. 

2. Die Vertragsstaaten treffen außerdem alle geeigneten Maßnahmen, um alle Formen 
von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch zu verhindern, indem sie unter anderem geeigne-
te Formen geschlechtsspezifischer und altersgemäßer Hilfe und Unterstützung für Men-
schen mit Behinderungen und ihre Familien und Betreuungspersonen gewährleisten, ein-
schließlich durch die Bereitstellung von Informationen und Aufklärung darüber, wie Fälle 
von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch verhindert, erkannt und angezeigt werden kön-
nen. Die Vertragsstaaten sorgen dafür, dass Schutzdienste das Alter, Geschlecht und eine 
Behinderung der betroffenen Personen berücksichtigen. 

3. Um jede Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch zu verhindern, stellen die 
Vertragsstaaten sicher, dass alle Einrichtungen und Programme, die für Menschen mit Be-
hinderungen bestimmt sind, wirksam von unabhängigen Stellen überwacht werden. 

4. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um die körperliche, kogniti-
ve und psychische Genesung, Rehabilitation und soziale Wiedereingliederung von Men-
schen mit Behinderungen, die Opfer irgendeiner Form von Ausbeutung, Gewalt oder 
Missbrauch werden, zu fördern, auch durch die Bereitstellung von Schutzdiensten. Gene-
sung und Wiedereingliederung müssen in einer Umgebung erfolgen, die Gesundheit, 
Wohlergehen, Selbstachtung, Würde und Autonomie des Menschen fördert und ge-
schlechts- und altersspezifischen Bedürfnissen Rechnung trägt. 

5. Die Vertragsstaaten beschließen wirksame Rechtsvorschriften und Maßnahmen, ein-
schließlich auf Frauen und Kinder ausgerichtete Rechtsvorschriften und Maßnahmen, um 
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sicherzustellen, dass Fälle von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch gegenüber Menschen 
mit Behinderungen erkannt, untersucht und gegebenenfalls strafrechtlich verfolgt werden. 
 

  Artikel 17 
Schutz der Unversehrtheit der Person 
 

 Jeder Mensch mit Behinderungen hat gleichberechtigt mit anderen das Recht auf 
Achtung seiner körperlichen und geistigen Unversehrtheit. 
 

  Artikel 18 
Freizügigkeit und Staatsangehörigkeit 
 

1. Die Vertragsstaaten anerkennen das gleichberechtigte Recht von Menschen mit Be-
hinderungen auf Freizügigkeit, auf freie Wahl ihres Wohnsitzes und auf eine Staatsangehö-
rigkeit, indem sie insbesondere sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen 

 a) das Recht haben, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben und ihre Staatsangehö-
rigkeit zu wechseln, und dass ihnen ihre Staatsangehörigkeit nicht willkürlich auf Grund 
ihrer Behinderung entzogen wird; 

 b) nicht auf Grund ihrer Behinderung die Möglichkeit versagt wird, Dokumente 
zum Nachweis ihrer Staatsangehörigkeit oder andere Identitätsdokumente zu erhalten, zu 
besitzen oder zu verwenden oder maßgebliche Verfahren wie Einwanderungsverfahren in 
Anspruch zu nehmen, die erforderlich sein können, um die Ausübung des Rechts auf Frei-
zügigkeit zu erleichtern; 

 c) die Freiheit haben, jedes Land einschließlich ihres eigenen, zu verlassen; 

 d) nicht willkürlich oder auf Grund ihrer Behinderung das Recht versagt wird, in 
ihr eigenes Land einzureisen. 

2. Kinder mit Behinderungen sind unverzüglich nach ihrer Geburt in ein Register ein-
zutragen und haben das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsan-
gehörigkeit zu erwerben, und soweit möglich das Recht, ihre Eltern zu kennen und von ih-
nen betreut zu werden. 
 

  Artikel 19 
Unabhängige Lebensführung und Teilhabe an der Gemeinschaft 
 

 Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleichberechtigte Recht 
aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie die anderen 
Menschen in der Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, 
um Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle Teilhabe 
und Teilnahme an der Gemeinschaft zu erleichtern, indem sie insbesondere dafür sorgen, 
dass 

 a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren 
Wohnsitz zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet 
sind, in besonderen Wohnformen zu leben; 

 b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von häuslichen, instituti-
onellen und anderen gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, einschließlich der per-
sönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens in und der Teilhabe an der Gemein-
schaft sowie zur Verhütung von Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft notwen-
dig ist; 

 c) kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit Men-
schen mit Behinderungen auf gleichberechtigter Grundlage zur Verfügung stehen und ihren 
Bedürfnissen Rechnung tragen. 
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  Artikel 20 
Persönliche Mobilität 
 

 Die Vertragsstaaten treffen wirksame Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen 
persönliche Mobilität mit größtmöglicher Unabhängigkeit zu sichern, indem sie insbeson-
dere 

 a) die persönliche Mobilität von Menschen mit Behinderungen in der Art und 
Weise und zu dem Zeitpunkt ihrer Wahl und zu erschwinglichen Kosten erleichtern; 

 b) den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu hochwertigen Mobilitätshil-
fen, Geräten, assistiven Technologien und menschlichen und tierischen Helfern sowie 
Vermittlern erleichtern, auch durch deren Bereitstellung zu erschwinglichen Kosten; 

 c) Menschen mit Behinderungen ein Mobilitätstraining anbieten und Fachkräfte 
in der Behindertenarbeit dafür ausbilden; 

 d) Hersteller von Mobilitätshilfen, Geräten und assistiven Technologien ermuti-
gen, alle Aspekte der Mobilität für Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen. 
 

  Artikel 21 
Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen 
 

 Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Menschen mit Behinderungen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Meinungsfrei-
heit, einschließlich der Freiheit, Informationen und Gedankengut sich zu beschaffen, zu 
empfangen und weiterzugeben, gleichberechtigt mit anderen und durch alle von ihnen ge-
wählten Formen der Kommunikation im Sinne des Artikels 2 ausüben können, unter ande-
rem indem sie 

 a) Menschen mit Behinderungen Informationen für die Allgemeinheit rechtzeitig 
und ohne zusätzliche Kosten in zugänglichen Formaten und Technologien, die für unter-
schiedliche Arten der Behinderung geeignet sind, zur Verfügung stellen; 

 b) im Umgang mit Behörden die Verwendung von Gebärdensprache, Brail-
leschrift, ergänzenden und alternativen Kommunikationsformen und allen sonstigen barrie-
refreien Mitteln, Formen und Formaten der Kommunikation ihrer Wahl durch Menschen 
mit Behinderungen akzeptieren und erleichtern; 

 c) private Rechtsträger, die Dienste für die Allgemeinheit anbieten, einschließlich 
durch das Internet, dazu auffordern, Informationen und Dienstleistungen in Formaten zur 
Verfügung zu stellen, die für Menschen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar sind; 

 d) die Massenmedien, einschließlich der Anbieter von Informationen über das In-
ternet, dazu auffordern, ihre Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen zugänglich 
zu machen; 

 e) die Verwendung von Gebärdensprachen anerkennen und fördern. 
 

  Artikel 22 
Achtung der Privatsphäre 
 

1. Menschen mit Behinderungen dürfen unabhängig von ihrem Wohnort oder der 
Wohnform, in der sie leben, keinen willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in ihr Pri-
vatleben, ihre Familie, ihre Wohnung oder ihren Schriftverkehr oder andere Arten der 
Kommunikation oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen ihrer Ehre oder ihres Rufes aus-
gesetzt werden. Menschen mit Behinderungen haben Anspruch auf rechtlichen Schutz ge-
gen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. 

2. Die Vertragsstaaten schützen die Vertraulichkeit der personen-, gesundheits- und re-
habilitationsbezogenen Informationen von Menschen mit Behinderungen auf der Grundla-
ge der Gleichberechtigung mit anderen. 
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  Artikel 23 
Achtung vor Heim und Familie 
 

1. Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der 
Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in allen Fragen, die Ehe, Familie, El-
ternschaft und persönliche Beziehungen betreffen, auf der Grundlage der Gleichberechti-
gung mit anderen, um zu gewährleisten, dass 

 a) das Recht von Menschen mit Behinderungen im heiratsfähigen Alter, auf der 
Grundlage des freien und vollen Einverständnisses der künftigen Ehegatten eine Ehe zu 
schließen und eine Familie zu gründen, anerkannt wird; 

 b) das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie und verantwortungsbe-
wusste Entscheidung über die Anzahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände sowie auf 
Zugang zu altersgemäßer Information, Aufklärung über Fortpflanzung und Familienpla-
nung anerkannt wird und ihnen die notwendigen Mittel zur Wahrnehmung dieser Rechte 
bereitgestellt werden; 

 c) Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kinder, auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung mit anderen ihre Fruchtbarkeit erhalten. 

2. Die Vertragsstaaten gewährleisten die Rechte und Pflichten von Menschen mit Be-
hinderungen in Fragen der Vormundschaft, Pflegschaft, Personen- und Vermögenssorge, 
Adoption von Kindern oder ähnlichen Rechtseinrichtungen, soweit das innerstaatliche 
Recht derartige Rechtsinstitute kennt; in allen Fällen ist das Wohl des Kindes der aus-
schlaggebende Gesichtspunkt. Die Vertragsstaaten unterstützen Menschen mit Behinde-
rungen in angemessener Weise bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, ihre Kinder zu erziehen. 

3. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Kinder mit Behinderungen gleiche Rechte in 
Bezug auf das Familienleben genießen. Zur Verwirklichung dieser Rechte und mit dem 
Ziel, das Verbergen, das Aussetzen, die Vernachlässigung und die Absonderung von Kin-
dern mit Behinderungen zu verhindern, verpflichten sich die Vertragsstaaten, Kindern mit 
Behinderungen und ihren Familien frühzeitig umfassende Informationen, Dienste und Un-
terstützung bereitzustellen. 

4. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern 
von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer gerichtlich 
nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren 
bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. In keinem Fall darf 
jedoch das Kind auf Grund einer Behinderung entweder des Kindes oder eines oder beider 
Elternteile von den Eltern getrennt werden. 

5. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, in Fällen, in denen die nächsten Familienange-
hörigen nicht in der Lage sind, für ein Kind mit Behinderungen zu sorgen, alle Anstren-
gungen zu unternehmen, um andere Formen der Betreuung innerhalb der weiteren Familie, 
und falls dies nicht möglich ist, innerhalb der Gemeinschaft in einem familienähnlichen 
Umfeld zu gewährleisten. 
 

  Artikel 24 
Bildung 
 

1. Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht der Menschen mit Behinderungen auf Bil-
dung. Um die Verwirklichung dieses Rechts ohne Diskriminierung und auf der Grundlage 
der Chancengleichheit zu erreichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bil-
dungssystem auf allen Ebenen und lebenslange Fortbildung, mit dem Ziel, 

 a) die menschlichen Möglichkeiten und das Gefühl der Würde und des eigenen 
Werts voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, Grund-
freiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken; 
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 b) die Persönlichkeit, die Begabungen und die Kreativität sowie die geistigen und 
körperlichen Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen voll zur Entfaltung zu brin-
gen; 

 c) Menschen mit Behinderungen die wirksame Teilnahme an einer freien Gesell-
schaft zu ermöglichen. 

2. Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, 

 a) dass Menschen mit Behinderungen nicht auf Grund ihrer Behinderung vom 
allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen 
nicht auf Grund ihrer Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschul-
unterricht oder von der Sekundarschulbildung ausgeschlossen werden; 

 b) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Ge-
meinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltli-
chen Grundschulunterricht und einer entsprechenden Sekundarschulbildung haben; 

 c) dass angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen 
werden; 

 d) dass Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems 
die notwendige Unterstützung erhalten, um ihre wirksame Bildung zu erleichtern;  

 e) dass in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame 
individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche 
schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden. 

3. Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische 
Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleiche Teilnahme 
an der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck er-
greifen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen, um insbesondere 

 a) das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und alternati-
ven Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, von Orientierungs- und Mobili-
tätsfertigkeiten sowie die Unterstützung und Beratung durch andere Menschen mit Behin-
derungen zu erleichtern; 

 b) das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen Identität 
der Gehörlosen zu erleichtern; 

 c) sicherzustellen, dass die Bildung und Erziehung von Menschen, insbesondere 
Kindern, die blind, gehörlos oder taubblind sind, in den für den Einzelnen am besten ge-
eigneten Sprachen und Formen und Mitteln der Kommunikation sowie in einem Umfeld 
erfolgt, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet. 

4. Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeig-
nete Maßnahmen, um Lehrkräfte, einschließlich Lehrkräfte mit Behinderungen, die in Ge-
bärdensprache oder Brailleschrift qualifiziert sind, einzustellen und Fachkräfte und Mitar-
beiter auf allen Ebenen des Bildungswesens fortzubilden. Diese Fortbildung hat die Sensi-
bilisierung für Behinderungen und die Verwendung von geeigneten ergänzenden und alter-
nativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren 
und Materialien zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen einzuschließen. 

5. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskri-
minierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Be-
rufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck 
stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene 
Vorkehrungen getroffen werden. 
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  Artikel 25 
Gesundheit 
 

 Die Vertragsstaaten erkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf das 
für sie erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit ohne Diskriminie-
rung auf Grund ihrer Behinderung an. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maß-
nahmen, um Menschen mit Behinderungen Zugang zu geschlechtersensiblen Gesundheits-
diensten, einschließlich der gesundheitlichen Rehabilitation, zu gewährleisten. Die Ver-
tragsstaaten werden insbesondere 

 a) Menschen mit Behinderungen dasselbe Angebot, dieselbe Qualität und densel-
ben Standard an kostenloser oder bezahlbarer Gesundheitsversorgung zur Verfügung stel-
len wie anderen Menschen, einschließlich auf dem Gebiet der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit sowie bevölkerungsbezogener Programme im Bereich der öffentlichen Ge-
sundheit; 

 b) die Gesundheitsdienste anbieten, die von Menschen mit Behinderungen spe-
ziell wegen ihrer Behinderungen benötigt werden, gegebenenfalls einschließlich der Früh-
erkennung und Frühintervention, sowie Dienste, um weitere Behinderungen möglichst ge-
ring zu halten oder zu vermeiden, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen; 

 c) diese Gesundheitsdienste so gemeindenah wie möglich anbieten, auch in länd-
lichen Räumen; 

 d) die Angehörigen der Gesundheitsberufe verpflichten, Menschen mit Behinde-
rungen Betreuung von gleicher Qualität wie anderen Menschen zu erbringen, namentlich 
auf der Grundlage der freien Einwilligung nach vorheriger Aufklärung, indem sie unter an-
derem durch Schulungen und den Erlass ethischer Normen für die staatliche und private 
Gesundheitsversorgung das Bewusstsein für die Menschenrechte, die Würde, die Autono-
mie und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen erhöhen; 

 e) die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in der Krankenversi-
cherung und in der Lebensversicherung, soweit eine derartige Versicherung nach inner-
staatlichem Recht zulässig ist, verbieten; derartige Versicherungen sind zu angemessenen 
und vernünftigen Bedingungen anzubieten; 

 f) die diskriminierende Vorenthaltung von Gesundheitsversorgung oder Gesund-
heitsdiensten oder von Nahrungsmitteln und Flüssigkeiten auf Grund einer Behinderung 
verhindern. 
 

  Artikel 26 
Habilitation und Rehabilitation 
 

1. Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, namentlich auch 
durch Rückgriff auf Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen, um Men-
schen mit Behinderungen in die Lage zu versetzen, ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, 
umfassende körperliche, geistige, soziale und berufliche Fähigkeiten sowie die volle Teil-
habe und Teilnahme an allen Aspekten des Lebens zu erreichen und zu bewahren. Zu die-
sem Zweck organisieren, stärken und erweitern die Vertragsstaaten umfassende Habilitati-
ons- und Rehabilitationsdienste und -programme, insbesondere auf dem Gebiet der Ge-
sundheit, der Beschäftigung, der Bildung und der Sozialdienste, dergestalt, dass diese 
Dienste und Programme 

 a) im frühestmöglichen Stadium beginnen und auf einer multidisziplinären Be-
wertung der individuellen Bedürfnisse und Stärken beruhen; 

 b) die Teilnahme und Teilhabe an der Gemeinschaft und an allen Aspekten des 
gesellschaftlichen Lebens unterstützen, freiwillig sind und Menschen mit Behinderungen 
so gemeindenah wie möglich, zur Verfügung stehen, auch in ländlichen Räumen. 
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2. Die Vertragsstaaten fördern die Entwicklung der Aus- und Fortbildung für Fachkräfte 
und Mitarbeiter in Habilitations- und Rehabilitationsdiensten. 

3. Die Vertragsstaaten fördern die Verfügbarkeit, Kenntnisse und die Verwendung von 
Geräten und assistiven Technologien, die für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, 
für die Zwecke der Habilitation und Rehabilitation. 
 

  Artikel 27 
Arbeit und Beschäftigung 
 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das gleichberechtigte Recht von Menschen mit Behin-
derungen auf Arbeit an; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt 
durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Be-
hinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen 
wurde. Die Vertragsstaaten sichern und fördern die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, 
einschließlich für Menschen, die während der Beschäftigung eine Behinderung erwerben, 
durch geeignete Schritte, einschließlich des Erlasses von Rechtsvorschriften, um unter an-
derem 

 a) Diskriminierung auf Grund einer Behinderung in allen Fragen der Beschäfti-
gung jeder Art, einschließlich der Bedingungen in Bezug auf Rekrutierung, Einstellung 
und Beschäftigung, Weiterbeschäftigung, Aufstieg sowie sichere und gesunde Arbeitsbe-
dingungen, zu verbieten; 

 b) das gleichberechtigte Recht von Menschen mit Behinderungen auf gerechte 
und befriedigende Arbeitsbedingungen, einschließlich Chancengleichheit, gleiches Entgelt 
für gleichwertige Arbeit, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, einschließlich Schutz 
vor Belästigungen, und Abhilfe bei Beschwerden zu schützen; 

 c) sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen ihre Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsrechte gleichberechtigt mit anderen ausüben können; 

 d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen fachlichen 
und beruflichen Beratungsprogrammen, Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und 
Weiterbildung zu ermöglichen; 

 e) Beschäftigungs- und Aufstiegsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen 
auf dem Arbeitsmarkt sowie Unterstützung bei der Arbeitssuche, dem Erwerb und der Bei-
behaltung eines Arbeitsplatzes und beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu fördern; 

 f) Möglichkeiten für Selbständigkeit, Unternehmertum, die Bildung von Genos-
senschaften und Unternehmensgründungen zu fördern; 

 g) Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor zu beschäftigen; 

 h) die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten Sektor durch 
geeignete Strategien und Maßnahmen, wie gegebenenfalls Förderprogramme, Anreize und 
andere Maßnahmen, zu fördern; 

 i) sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für Men-
schen mit Behinderungen getroffen werden; 

 j) das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch 
Menschen mit Behinderungen zu fördern; 

 k) Programme für die berufliche Rehabilitation, den Erhalt des Arbeitsplatzes und 
den beruflichen Wiedereinstieg von Menschen mit Behinderungen zu fördern. 

2. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen nicht in Skla-
verei oder Leibeigenschaft gehalten werden und dass sie gleichberechtigt mit anderen vor 
Zwangs- oder Pflichtarbeit geschützt werden. 
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  Artikel 28 
Angemesssener Lebensstandard und sozialer Schutz 
 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf einen 
angemessenen Lebensstandard für sich selbst und ihre Familien an, einschließlich ausrei-
chender Ernährung, Bekleidung und Wohnung, sowie auf eine stetige Verbesserung der 
Lebensbedingungen, und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz und zur Förderung 
der Verwirklichung dieses Rechts ohne Diskriminierung auf Grund einer Behinderung. 

2. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf sozia-
len Schutz und auf die Wahrnehmung dieses Rechts ohne Diskriminierung auf Grund einer 
Behinderung an und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz und zur Förderung der 
Verwirklichung dieses Rechts, einschließlich Maßnahmen, um 

 a) Menschen mit Behinderungen den gleichen Zugang zu Versorgung mit saube-
rem Wasser und den Zugang zu geeigneten und bezahlbaren Dienstleistungen, Geräten und 
anderen Hilfen für behinderungsspezifische Bedürfnisse zu sichern; 

 b) Menschen mit Behinderungen, insbesondere Frauen und Mädchen mit Behin-
derungen sowie älteren Menschen mit Behinderungen, den Zugang zu Programmen für so-
zialen Schutz und Programmen zur Armutsbekämpfung zu sichern; 

 c) in Armut lebenden Menschen mit Behinderungen und ihren Familien den Zu-
gang zu staatlicher Hilfe bei behinderungsbedingten Aufwendungen, einschließlich ausrei-
chender Ausbildung, Beratung, finanzieller Unterstützung sowie Kurzzeitpflege, zu si-
chern; 

 d) Menschen mit Behinderungen den Zugang zu öffentlichen Wohnungspro-
grammen zu sichern; 

 e) Menschen mit Behinderungen gleichen Zugang zu Leistungen und Program-
men der Altersversorgung zu sichern. 
 

  Artikel 29 
Teilnahme am politischen und öffentlichen Leben 
 

 Die Vertragsstaaten garantieren Menschen mit Behinderungen ihre politischen Rech-
te sowie die Möglichkeit, diese gleichberechtigt mit anderen wahrzunehmen, und ver-
pflichten sich, 

 a) sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit ande-
ren wirksam und umfassend am politischen und öffentlichen Leben teilnehmen können, sei 
es unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter, was auch das Recht und die Möglichkeit 
einschließt, zu wählen und gewählt zu werden; hierzu werden die Vertragsstaaten unter an-
derem 

 i) sicherstellen, dass die Wahlverfahren, -einrichtungen und -materialien geeig-
net, barrierefrei und leicht zu verstehen und zu handhaben sind; 

 ii ) das Recht von Menschen mit Behinderungen schützen, bei geheimen Wahlen 
und Volksabstimmungen ohne Einschüchterung ihre Stimme abzugeben, bei Wahlen 
zu kandidieren, ein Amt wirksam innezuhaben und alle öffentlichen Aufgaben auf al-
len Ebenen staatlicher Tätigkeit wahrzunehmen, indem sie gegebenenfalls die Nut-
zung assistiver und neuer Technologien erleichtern; 

 iii ) die freie Willensäußerung von Menschen mit Behinderungen als Wähler garan-
tieren und dazu, falls erforderlich, auf ihren Wunsch Hilfe bei der Stimmabgabe 
durch eine Person ihrer Wahl gestatten; 

 b) aktiv ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen mit Behinderungen ohne Dis-
kriminierung und gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend an der Gestaltung 
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der öffentlichen Angelegenheiten teilnehmen können, und ihre Teilnahme an den öffentli-
chen Angelegenheiten begünstigen, namentlich 

 i) die Mitarbeit in nichtstaatlichen Organisationen und Vereinigungen, die sich 
mit dem öffentlichen und politischen Leben ihres Landes befassen, und an den Tä-
tigkeiten und der Verwaltung politischer Parteien; 

 ii ) die Bildung von Organisationen von Menschen mit Behinderungen, die sie auf 
internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene vertreten, und den Beitritt zu 
diesen Organisationen. 

 

  Artikel 30 
Teilnahme am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport 
 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen an, 
gleichberechtigt am kulturellen Leben teilzunehmen, und treffen alle geeigneten Maßnah-
men, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen 

 a) Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen Formaten haben; 

 b) Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theater und anderen kulturellen Ak-
tivitäten in zugänglichen Formaten haben; 

 c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie Thea-
tern, Museen, Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, so weit wie möglich, zu 
Denkmälern und Stätten von nationaler kultureller Bedeutung haben. 

2. Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen 
die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu ent-
falten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der Gesell-
schaft. 

3. Die Vertragsstaaten unternehmen alle geeigneten Schritte im Einklang mit dem Völ-
kerrecht, um sicherzustellen, dass Gesetze zum Schutz von Rechten des geistigen Eigen-
tums keine ungerechtfertigte oder diskriminierende Barriere für den Zugang von Menschen 
mit Behinderungen zu kulturellem Material darstellen. 

4. Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigten Anspruch auf Anerkennung 
und Unterstützung ihrer spezifischen kulturellen und sprachlichen Identität, einschließlich 
der Gebärdensprachen und der Gehörlosenkultur.  

5. Um Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilnahme an Erholungs-, 
Freizeit- und Sportaktivitäten zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maß-
nahmen, 

 a) um Menschen mit Behinderungen zu ermutigen, so umfassend wie möglich an 
breitensportlichen Aktivitäten auf allen Ebenen teilzunehmen, und ihre Teilnahme zu för-
dern; 

 b) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, 
behindertenspezifische Sport- und Erholungsaktivitäten zu organisieren, zu entwickeln und 
an diesen teilzunehmen, und zu diesem Zweck darauf hinzuwirken, dass auf der Grundlage 
der Gleichberechtigung ein geeignetes Angebot an Anleitung, Training und Ressourcen be-
reitgestellt wird; 

 c) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Sport-, 
Erholungs- und Tourismusstätten haben; 

 d) um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit ande-
ren Kindern Zugang zur Teilnahme an Spiel-, Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten 
haben, einschließlich im schulischen Bereich; 
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 e) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Dienstleis-
tungen der Organisatoren von Erholungs-, Tourismus-, Freizeit- und Sportaktivitäten ha-
ben. 
 

  Artikel 31 
Statistik und Datensammlung 
 

1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich zur Sammlung geeigneter Informationen, ein-
schließlich statistischer Angaben und Forschungsdaten, die ihnen ermöglichen, Maßnah-
men zur Durchführung dieses Übereinkommens auszuarbeiten und umzusetzen. Der Pro-
zess der Sammlung und Pflege dieser Informationen muss 

 a) mit den rechtlichen Garantien, einschließlich der Rechtsvorschriften über den 
Datenschutz, zur Sicherung der Vertraulichkeit und der Achtung der Privatsphäre von 
Menschen mit Behinderungen im Einklang stehen; 

 b) mit den international anerkannten Normen zum Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten und den ethischen Grundsätzen für die Sammlung und Nutzung von 
Statistiken im Einklang stehen. 

2. Die gemäß diesem Artikel gesammelten Informationen werden soweit erforderlich 
disaggregiert und dazu verwendet, die Umsetzung der Verpflichtungen aus diesem Über-
einkommen durch die Vertragsstaaten zu beurteilen und die Hindernisse, denen sich Men-
schen mit Behinderungen bei der Ausübung ihrer Rechte gegenübersehen, zu ermitteln und 
anzugehen. 

3. Die Vertragsstaaten übernehmen die Verantwortung für die Verbreitung dieser Statis-
tiken und sorgen dafür, dass sie für Menschen mit Behinderungen und andere zugänglich 
sind. 
 

  Artikel 32 
Internationale Zusammenarbeit 
 

1. Die Vertragsstaaten anerkennen die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit 
und deren Förderung zur Unterstützung der nationalen Anstrengungen für die Verwirkli-
chung des Zwecks und der Ziele dieses Übereinkommens und treffen diesbezüglich geeig-
nete und wirksame Maßnahmen, zwischenstaatlich sowie gegebenenfalls in Partnerschaft 
mit den zuständigen internationalen und regionalen Organisationen und der Zivilgesell-
schaft, insbesondere Organisationen von Menschen mit Behinderungen. Unter anderem 
können sie Maßnahmen ergreifen, um 

 a) sicherzustellen, dass die internationale Zusammenarbeit, einschließlich interna-
tionaler Entwicklungsprogramme, Menschen mit Behinderungen einbezieht und für sie zu-
gänglich ist; 

 b) den Aufbau von Kapazitäten zu fördern und zu unterstützen, unter anderem 
durch den Austausch und die Weitergabe von Informationen, Erfahrungen, Ausbildungs-
programmen und vorbildlichen Praktiken; 

 c) die Forschungszusammenarbeit und den Zugang zu wissenschaftlichem und 
technischem Wissen zu fördern;  

 d) gegebenenfalls technische und wirtschaftliche Hilfe bereitzustellen, unter ande-
rem durch Erleichterung des Zugangs zu barrierefreien und assistiven Technologien und 
ihres Austauschs sowie durch Weitergabe von Technologien. 

2. Dieser Artikel berührt nicht die Pflicht jedes Vertragsstaats, seine Verpflichtungen 
aus diesem Übereinkommen zu erfüllen. 
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  Artikel 33 
Nationale Durchführung und Überwachung 
 

1. Die Vertragsstaaten bestimmen nach Maßgabe ihrer staatlichen Organisation eine o-
der mehrere Anlaufstellen innerhalb der Verwaltung für Angelegenheiten im Zusammen-
hang mit der Durchführung dieses Übereinkommens und prüfen gebührend die Schaffung 
oder Bezeichnung eines Koordinierungsmechanismus innerhalb der Verwaltung, um die 
Durchführung der diesbezüglichen Maßnahmen in verschiedenen Bereichen und auf ver-
schiedenen Ebenen zu erleichtern. 

2. Die Vertragsstaaten unterhalten, stärken, bezeichnen oder schaffen nach Maßgabe ih-
res Rechts- und Verwaltungssystems eine Struktur auf nationaler Ebene, die gegebenenfalls 
einen oder mehrere unabhängige Mechanismen einschließt, um die Durchführung dieses 
Übereinkommens zu fördern, zu schützen und zu überwachen. Bei der Bezeichnung oder 
Schaffung eines solchen Mechanismus berücksichtigen die Vertragsstaaten die Grundsätze 
betreffend die Stellung und die Arbeitsweise der nationalen Institutionen zum Schutz und 
zur Förderung der Menschenrechte. 

3. Die Zivilgesellschaft, insbesondere Menschen mit Behinderungen und die sie vertre-
tenden Organisationen, wird in den Überwachungsprozess einbezogen und nimmt in vol-
lem Umfang daran teil. 
 

  Artikel 34 
  Ausschuss für die Rechte der Menschen mit Behinderungen 

 

1. Es wird ein Ausschuss für die Rechte der Menschen mit Behinderungen (im Folgen-
den als "Ausschuss" bezeichnet) eingesetzt, der die nachstehend festgelegten Aufgaben 
wahrnimmt. 

2. Der Ausschuss besteht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens aus 
zwölf Sachverständigen. Nach sechzig weiteren Ratifikationen oder Beitritten zu dem Ü-
bereinkommen erhöht sich die Zahl der Mitglieder des Ausschusses um sechs bis zur 
Höchstzahl von achtzehn Mitgliedern. 

3. Die Mitglieder des Ausschusses sind in ihrer persönlichen Eigenschaft tätig und sind 
Persönlichkeiten von hohem sittlichem Ansehen und anerkannter Sachkenntnis und Erfah-
rung auf dem von diesem Übereinkommen erfassten Gebiet. Die Vertragsstaaten werden 
gebeten, bei der Benennung ihrer Kandidaten Artikel 4 Absatz 3 dieses Übereinkommens 
gebührend zu berücksichtigen. 

4. Die Ausschussmitglieder werden von den Vertragsstaaten gewählt, wobei auf eine 
gerechte geografische Verteilung, die Vertretung der verschiedenen Zivilisationsformen 
und der hauptsächlichen Rechtssysteme, die ausgewogene Vertretung der Geschlechter und 
die Beteiligung von Sachverständigen mit Behinderungen zu achten ist. 

5. Die Ausschussmitglieder werden auf Tagungen der Konferenz der Vertragsstaaten in 
geheimer Wahl aus einer Liste von Personen gewählt, die von den Vertragsstaaten aus dem 
Kreis ihrer Staatsangehörigen benannt worden sind. Auf diesen Tagungen, die beschlussfä-
hig sind, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertreten sind, gelten diejenigen Kandida-
ten als in den Ausschuss gewählt, welche die höchste Stimmenzahl und die absolute Stim-
menmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertreter der Vertragsstaaten auf sich 
vereinigen. 

6. Die erste Wahl findet spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Überein-
kommens statt. Spätestens vier Monate vor jeder Wahl fordert der Generalsekretär der Ver-
einten Nationen die Vertragsstaaten schriftlich auf, innerhalb von zwei Monaten Benen-
nungen einzureichen. Der Generalsekretär fertigt sodann eine alphabetische Liste aller auf 
diese Weise benannten Personen an, unter Angabe der Vertragsstaaten, die sie benannt ha-
ben, und übermittelt sie den Vertragsstaaten. 
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7. Die Ausschussmitglieder werden für vier Jahre gewählt. Ihre einmalige Wiederwahl 
ist zulässig. Die Amtszeit von sechs der bei der ersten Wahl gewählten Mitglieder läuft je-
doch nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der ersten Wahl werden die Namen dieser 
sechs Mitglieder vom Vorsitzenden der in Absatz 5 genannten Tagung durch das Los be-
stimmt. 

8. Die Wahl der sechs zusätzlichen Ausschussmitglieder findet bei den regelmäßigen 
Wahlen im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen dieses Artikels statt. 

9. Wenn ein Ausschussmitglied stirbt oder zurücktritt oder erklärt, dass es aus anderen 
Gründen seine Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann, ernennt der Vertragsstaat, der das 
Mitglied benannt hat, für die verbleibende Amtszeit einen anderen Sachverständigen, der 
über die Befähigungen verfügt und die Voraussetzungen erfüllt, die in den einschlägigen 
Bestimmungen dieses Artikels beschrieben sind. 

10. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 

11. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt dem Ausschuss das Personal und 
die Einrichtungen zur Verfügung, die dieser zur wirksamen Wahrnehmung seiner Aufgaben 
nach diesem Übereinkommen benötigt, und beruft seine erste Sitzung ein. 

12. Die Mitglieder des nach diesem Übereinkommen eingesetzten Ausschusses erhalten 
mit Zustimmung der Generalversammlung der Vereinten Nationen Bezüge aus Mitteln der 
Vereinten Nationen zu den von der Versammlung unter Berücksichtigung der Bedeutung 
der Aufgaben des Ausschusses zu beschließenden Bedingungen.  

13. Die Ausschussmitglieder haben Anspruch auf die Erleichterungen, Vorrechte und 
Immunitäten, die in den einschlägigen Abschnitten des Übereinkommens über die Vorrech-
te und Immunitäten der Vereinten Nationen für die im Auftrag der Vereinten Nationen täti-
gen Sachverständigen vorgesehen sind. 
 

  Artikel 35 
  Berichte der Vertragsstaaten 

 

1. Jeder Vertragsstaat legt dem Ausschuss über den Generalsekretär der Vereinten Nati-
onen innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens für den betref-
fenden Vertragsstaat einen umfassenden Bericht über die Maßnahmen, die er zur Erfüllung 
seiner Verpflichtungen aus dem Übereinkommen getroffen hat, und über die dabei erzielten 
Fortschritte vor.  

2. Danach legen die Vertragsstaaten mindestens alle vier Jahre ergänzende Berichte so-
wie alle sonstigen Berichte vor, die der Ausschuss anfordert. 

3. Der Ausschuss beschließt gegebenenfalls Leitlinien für den Inhalt der Berichte. 

4. Ein Vertragsstaat, der dem Ausschuss einen ersten umfassenden Bericht vorgelegt 
hat, braucht in seinen weiteren Berichten die früher mitgeteilten Angaben nicht zu wieder-
holen. Die Vertragsstaaten werden gebeten, ihre Berichte an den Ausschuss in einem offe-
nen und transparenten Prozess zu erstellen und dabei Artikel 4 Absatz 3 dieses Überein-
kommens gebührend zu berücksichtigen. 

5. In den Berichten kann auf Faktoren und Schwierigkeiten hingewiesen werden, die 
das Ausmaß der Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen beeinflussen. 
 

  Artikel 36 
  Prüfung der Berichte 

 

1. Der Ausschuss prüft jeden Bericht; er kann ihn mit den ihm geeignet erscheinenden 
Vorschlägen und allgemeinen Bemerkungen versehen und leitet diese dem betreffenden 
Vertragsstaat zu. Dieser kann dem Ausschuss hierzu jede Stellungnahme übermitteln, die er 
abzugeben wünscht. Der Ausschuss kann die Vertragsstaaten um weitere Angaben über die 
Durchführung dieses Übereinkommens ersuchen.  
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2. Liegt ein Vertragsstaat mit der Vorlage eines Berichts in erheblichem Rückstand, 
kann der Ausschuss dem betreffenden Vertragsstaat mitteilen, dass die Durchführung die-
ses Übereinkommens in dem betreffenden Vertragsstaat auf der Grundlage der dem Aus-
schuss zur Verfügung stehenden zuverlässigen Informationen geprüft werden muss, falls 
der Bericht nicht innerhalb von drei Monaten nach dieser Mitteilung vorgelegt wird. Der 
Ausschuss bittet den betreffenden Vertragsstaat, bei dieser Prüfung mitzuwirken. Falls der 
Vertragsstaat daraufhin den Bericht vorlegt, findet Absatz 1 Anwendung. 

3. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt die Berichte an alle Vertrags-
staaten. 

4. Die Vertragsstaaten sorgen für eine weite Verbreitung ihrer Berichte im eigenen Land 
und erleichtern den Zugang zu den Vorschlägen und allgemeinen Empfehlungen zu diesen 
Berichten. 

5. Der Ausschuss übermittelt, wenn er dies für angebracht hält, den Sonderorganisatio-
nen, Fonds und Programmen der Vereinten Nationen und anderen zuständigen Stellen Be-
richte der Vertragsstaaten, um einem darin enthaltenen Ersuchen um fachliche Beratung 
oder Unterstützung oder einem Hinweis, dass ein diesbezügliches Bedürfnis besteht, zu 
entsprechen; etwaige Bemerkungen und Empfehlungen des Ausschusses zu diesen Ersu-
chen oder Hinweisen werden beigefügt. 
 

  Artikel 37 
  Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten und dem Ausschuss 

 

1. Jeder Vertragsstaat arbeitet mit dem Ausschuss zusammen und ist seinen Mitgliedern 
bei der Erfüllung ihres Mandats behilflich. 

2. In seinen Beziehungen zu den Vertragsstaaten prüft der Ausschuss gebührend Mög-
lichkeiten zur Stärkung der nationalen Fähigkeiten zur Durchführung dieses Übereinkom-
mens, einschließlich durch internationale Zusammenarbeit. 
 

  Artikel 38 
  Beziehungen des Ausschusses zu anderen Organen 

 

 Um die wirksame Durchführung dieses Übereinkommens und die internationale Zu-
sammenarbeit auf dem von dem Übereinkommen erfassten Gebiet zu fördern, 

 a) haben die Sonderorganisationen und andere Organe der Vereinten Nationen das 
Recht, bei der Erörterung der Durchführung derjenigen Bestimmungen des Übereinkom-
mens, die in ihren Aufgabenbereich fallen, vertreten zu sein. Der Ausschuss kann, wenn er 
dies für angebracht hält, die Sonderorganisationen und andere zuständige Stellen einladen, 
sachkundige Stellungnahmen zur Durchführung des Übereinkommens auf Gebieten ab-
zugeben, die in ihren jeweiligen Aufgabenbereich fallen. Der Ausschuss kann die Sonder-
organisationen und andere Organe der Vereinten Nationen einladen, ihm Berichte über die 
Durchführung des Übereinkommens auf den Gebieten vorzulegen, die in ihren Tätigkeits-
bereich fallen; 

 b) berät sich der Ausschuss bei der Wahrnehmung seines Mandats gegebenenfalls 
mit anderen einschlägigen Organen, die durch internationale Menschenrechtsverträge ge-
schaffen wurden, mit dem Ziel, die Kohärenz ihrer jeweiligen Berichterstattungsleitlinien, 
Vorschläge und allgemeinen Empfehlungen zu gewährleisten sowie Doppelungen und Ü-
berschneidungen bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu vermeiden.  
 

  Artikel 39 
  Bericht des Ausschusses 

 

 Der Ausschuss berichtet der Generalversammlung und dem Wirtschafts- und Sozial-
rat alle zwei Jahre über seine Tätigkeit und kann auf Grund der Prüfung der von den Ver-
tragsstaaten eingegangenen Berichte und Auskünfte Vorschläge machen und allgemeine 
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Empfehlungen abgeben. Diese werden zusammen mit etwaigen Stellungnahmen der Ver-
tragsstaaten in den Ausschussbericht aufgenommen. 
 

  Artikel 40 
  Konferenz der Vertragsstaaten 

 

1. Die Vertragsstaaten treten regelmäßig in einer Konferenz der Vertragsstaaten zu-
sammen, um jede Angelegenheit im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Über-
einkommens zu behandeln. 

2. Die Konferenz der Vertragsstaaten wird vom Generalsekretär der Vereinten Nationen 
spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens einberufen. Die nach-
folgenden Tagungen werden vom Generalsekretär zweijährlich oder auf Beschluss der 
Konferenz der Vertragsstaaten einberufen. 
 

  Artikel 41 
  Verwahrer 

 

 Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Verwahrer dieses Übereinkommens. 
 

  Artikel 42 
  Unterzeichnung 

 

 Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten und für Organisationen der regionalen 
Integration ab dem 30. März 2007 am Sitz der Vereinten Nationen in New York zur Unter-
zeichnung auf. 
 

  Artikel 43 
  Zustimmung, gebunden zu sein 

 

 Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten und 
der förmlichen Bestätigung durch die unterzeichnenden Organisationen der regionalen In-
tegration. Es steht allen Staaten oder Organisationen der regionalen Integration, die das 
Übereinkommen nicht unterzeichnet haben, zum Beitritt offen. 
 

  Artikel 44 
  Organisationen der regionalen Integration 

 

1. Der Ausdruck "Organisation der regionalen Integration" bezeichnet eine von souve-
ränen Staaten einer bestimmten Region gebildete Organisation, der ihre Mitgliedstaaten die 
Zuständigkeit für die von diesem Übereinkommen erfassten Angelegenheiten übertragen 
haben. In ihren Urkunden der förmlichen Bestätigung oder Beitrittsurkunden erklären diese 
Organisationen den Umfang ihrer Zuständigkeiten in Bezug auf die durch dieses Überein-
kommen erfassten Angelegenheiten. Danach teilen sie dem Verwahrer auch jede maßgebli-
che Änderung des Umfangs ihrer Zuständigkeiten mit. 

2. Bezugnahmen auf "Vertragsstaaten" in diesem Übereinkommen finden auf solche 
Organisationen im Rahmen ihrer Zuständigkeit Anwendung.  

3. Für die Zwecke von Artikel 45 Absatz 1 und Artikel 47 Absätze 2 und 3 wird eine 
von einer Organisation der regionalen Integration hinterlegte Urkunde nicht mitgezählt.  

4. Organisationen der regionalen Integration üben in Angelegenheiten ihrer Zuständig-
keit ihr Stimmrecht in der Konferenz der Vertragsstaaten mit der Anzahl von Stimmen aus, 
die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Vertragsparteien dieses Übereinkom-
mens sind. Diese Organisationen üben ihr Stimmrecht nicht aus, wenn einer ihrer Mitglied-
staaten sein Stimmrecht ausübt, und umgekehrt. 
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  Artikel 45 
  Inkrafttreten 

 

1. Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zwanzigsten 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.  

2. Für jeden Staat und jede Organisation der regionalen Integration, der beziehungswei-
se die dieses Übereinkommen nach Hinterlegung der zwanzigsten entsprechenden Urkunde 
ratifiziert, förmlich bestätigt oder ihm beitritt, tritt das Übereinkommen am dreißigsten Tag 
nach Hinterlegung der eigenen Urkunde in Kraft. 
 

  Artikel 46 
  Vorbehalte 

 

1. Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieses Übereinkommens unvereinbar sind, sind 
nicht zulässig.  

2. Vorbehalte können jederzeit zurückgenommen werden. 
 

  Artikel 47 
  Änderungen 

 

1. Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung dieses Übereinkommens vorschlagen und 
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt 
jeden Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob 
sie eine Konferenz der Vertragsstaaten befürworten, damit diese den Vorschlag prüfen und 
darüber beschließen kann. Befürwortet innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der 
Übermittlung wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft 
der Generalsekretär die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. 
Jede Änderung, die von einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden und abstimmen-
den Vertragsstaaten angenommen wird, wird vom Generalsekretär der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen zur Billigung und danach allen Vertragsstaaten zur Annahme 
vorgelegt. 

2. Eine nach Absatz 1 angenommene und gebilligte Änderung tritt am dreißigsten Tag 
nach dem Zeitpunkt in Kraft, an dem die Anzahl der hinterlegten Annahmeurkunden zwei 
Drittel der Anzahl der Vertragsstaaten zum Zeitpunkt der Annahme der Änderung erreicht. 
Danach tritt die Änderung für jeden Vertragsstaat am dreißigsten Tag nach Hinterlegung 
seiner eigenen Annahmeurkunde in Kraft. Eine Änderung ist nur für die Vertragsstaaten, 
die sie angenommen haben, verbindlich.  

3. Wenn die Konferenz der Vertragsstaaten dies im Konsens beschließt, tritt eine nach 
Absatz 1 angenommene und gebilligte Änderung, die ausschließlich die Artikel 34, 38, 39 
und 40 betrifft, für alle Vertragsstaaten am dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, an 
dem die Anzahl der hinterlegten Annahmeurkunden zwei Drittel der Anzahl der Vertrags-
staaten zum Zeitpunkt der Annahme der Änderung erreicht.  
 

  Artikel 48 
  Kündigung 

 

 Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündigung wird ein 
Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam. 
 

  Artikel 49 
  Zugängliches Format 

 

 Der Wortlaut dieses Übereinkommens wird in zugänglichen Formaten verbreitet. 
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  Artikel 50 
  Verbindlicher Wortlaut 

 

 Der arabische, chinesische, englische, französische, russische und spanische Wortlaut 
dieses Übereinkommens ist gleichermaßen verbindlich. 

 ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu gehö-
rig befugten Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben. 

 

*   *   * 

 
 

  Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen 
 

 Die Vertragsstaaten dieses Protokolls haben Folgendes vereinbart: 
 

  Artikel 1 
 

1. Jeder Vertragsstaat dieses Protokolls ("Vertragsstaat") erkennt die Zuständigkeit des 
Ausschusses für die Rechte der Menschen mit Behinderungen ("Ausschuss") zur Entge-
gennahme und Prüfung von Mitteilungen an, die von oder im Namen von Einzelpersonen 
oder Gruppen eingereicht werden, die seiner Hoheitsgewalt unterstehen und die geltend 
machen, Opfer einer Verletzung des Übereinkommens durch den betreffenden Staat zu 
sein.  

2. Der Ausschuss nimmt keine Mitteilung entgegen, die einen Vertragsstaat des Über-
einkommens betrifft, der nicht Vertragspartei dieses Protokolls ist. 
 

  Artikel 2 
 

 Der Ausschuss erklärt eine Mitteilung für unzulässig, 

 a) wenn sie anonym ist; 

 b) wenn sie einen Missbrauch des Rechts auf Einreichung solcher Mitteilungen 
darstellt oder mit den Bestimmungen des Übereinkommens unvereinbar ist; 

 c) wenn dieselbe Sache bereits vom Ausschuss untersucht worden ist oder in ei-
nem anderen internationalen Untersuchungs- oder Streitregelungsverfahren geprüft worden 
ist oder geprüft wird; 

 d) wenn nicht alle zur Verfügung stehenden innerstaatlichen Rechtsbehelfe er-
schöpft worden sind. Dies gilt nicht, wenn das Verfahren bei der Anwendung der Rechts-
behelfe unangemessen lange gedauert hat oder keine wirksame Abhilfe erwarten lässt; 

 e) wenn sie offensichtlich unbegründet ist oder nicht hinreichend begründet wird 
oder 

 f) wenn sich die der Mitteilung zu Grunde liegenden Tatsachen vor dem Inkraft-
treten dieses Protokolls für den betreffenden Vertragsstaat ereignet haben, sofern sie nicht 
auch nach diesem Zeitpunkt weiterbestehen. 
 

  Artikel 3 
 

 Vorbehaltlich des Artikels 2 bringt der Ausschuss jede ihm zugegangene Mitteilung 
dem Vertragsstaat vertraulich zur Kenntnis. Der betreffende Vertragsstaat übermittelt dem 
Ausschuss innerhalb von sechs Monaten schriftliche Erklärungen oder Darlegungen zur 
Klärung der Sache und der gegebenenfalls von ihm getroffenen Abhilfemaßnahmen. 
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  Artikel 4 
 

1. Der Ausschuss kann jederzeit nach Eingang einer Mitteilung und bevor eine Ent-
scheidung in der Sache selbst getroffen worden ist, dem betreffenden Vertragsstaat ein Ge-
such zur sofortigen Prüfung übermitteln, in dem er aufgefordert wird, die vorläufigen 
Maßnahmen zu treffen, die gegebenenfalls erforderlich sind, um einen möglichen, nicht 
wieder gutzumachenden Schaden für das oder die Opfer der behaupteten Verletzung abzu-
wenden. 

2. Übt der Ausschuss sein Ermessen nach Absatz 1 aus, so bedeutet das keine Entschei-
dung über die Zulässigkeit der Mitteilung oder in der Sache selbst. 
 

  Artikel 5 
 

 Der Ausschuss berät über Mitteilungen auf Grund dieses Protokolls in nichtöffentli-
cher Sitzung. Nach Prüfung einer Mitteilung übermittelt der Ausschuss dem betreffenden 
Vertragsstaat und dem Beschwerdeführer seine Vorschläge zusammen mit etwaigen Emp-
fehlungen. 
 

  Artikel 6 
 

1. Erhält der Ausschuss zuverlässige Angaben, die auf schwerwiegende oder systemati-
sche Verletzungen der in dem Übereinkommen niedergelegten Rechte durch einen Ver-
tragsstaat hinweisen, so fordert der Ausschuss diesen Vertragsstaat auf, bei der Prüfung der 
Angaben mitzuwirken und zu diesem Zweck zu den Angaben Stellung zu nehmen. 

2. Der Ausschuss kann unter Berücksichtigung der von dem betreffenden Vertragsstaat 
abgegebenen Stellungnahmen sowie aller sonstigen ihm zur Verfügung stehenden zuver-
lässigen Angaben eines oder mehrere seiner Mitglieder beauftragen, eine Untersuchung 
durchzuführen und ihm sofort zu berichten. Sofern geboten, kann die Untersuchung mit 
Zustimmung des Vertragsstaats einen Besuch in seinem Hoheitsgebiet einschließen. 

3. Nachdem der Ausschuss die Ergebnisse einer solchen Untersuchung geprüft hat, ü-
bermittelt er sie zusammen mit etwaigen Bemerkungen und Empfehlungen dem betreffen-
den Vertragsstaat. 

4. Der Vertragsstaat unterbreitet innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der vom 
Ausschuss übermittelten Ergebnisse, Bemerkungen und Empfehlungen dem Ausschuss 
seine Stellungnahmen. 

5. Eine solche Untersuchung ist vertraulich durchzuführen; die Mitwirkung des Ver-
tragsstaats ist auf allen Verfahrensstufen anzustreben. 
 

  Artikel 7 
 

1. Der Ausschuss kann den betreffenden Vertragsstaat auffordern, in seinen Bericht 
nach Artikel 35 des Übereinkommens Einzelheiten über Maßnahmen aufzunehmen, die als 
Reaktion auf eine nach Artikel 6 dieses Protokolls durchgeführte Untersuchung getroffen 
wurden. 

2. Sofern erforderlich, kann der Ausschuss nach Ablauf des in Artikel 6 Absatz 4 ge-
nannten Zeitraums von sechs Monaten den betreffenden Vertragsstaat auffordern, ihn über 
die als Reaktion auf eine solche Untersuchung getroffenen Maßnahmen zu unterrichten. 
 
 

  Artikel 8 
 

 Jeder Vertragsstaat kann zum Zeitpunkt der Unterzeichnung oder Ratifikation dieses 
Protokolls oder seines Beitritts dazu erklären, dass er die in den Artikeln 6 und 7 vorgese-
hene Zuständigkeit des Ausschusses nicht anerkennt. 
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  Artikel 9 
 

 Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Verwahrer dieses Protokolls. 
 

  Artikel 10 
 

 Dieses Protokoll liegt für die Staaten und die Organisationen der regionalen Integra-
tion, die das Übereinkommen unterzeichnet haben, ab dem 30. März 2007 am Sitz der Ver-
einten Nationen in New York zur Unterzeichnung auf. 
 

  Artikel 11 
 

 Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation durch die Staaten, die es unterzeichnet ha-
ben und die das Übereinkommen ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind. Es bedarf der 
förmlichen Bestätigung durch die Organisationen der regionalen Integration, die es unter-
zeichnet haben und die das Übereinkommen förmlich ratifiziert haben oder ihm beigetreten 
sind. Das Protokoll steht allen Staaten oder Organisationen der regionalen Integration, die 
das Übereinkommen ratifiziert oder förmlich bestätigt haben oder ihm beigetreten sind und 
die das Protokoll nicht unterzeichnet haben, zum Beitritt offen. 
 

  Artikel 12 
 

1. Der Ausdruck "Organisation der regionalen Integration" bezeichnet eine von souve-
ränen Staaten einer bestimmten Region gebildete Organisation, der ihre Mitgliedstaaten die 
Zuständigkeit für die von dem Übereinkommen und diesem Protokoll erfassten Angele-
genheiten übertragen haben. In ihren Urkunden der förmlichen Bestätigung oder Beitritts-
urkunden erklären diese Organisationen den Umfang ihrer Zuständigkeiten in Bezug auf 
die durch das Übereinkommen und dieses Protokoll erfassten Angelegenheiten. Danach 
teilen sie dem Verwahrer auch jede maßgebliche Änderung des Umfangs ihrer Zuständig-
keiten mit. 

2. Bezugnahmen auf "Vertragsstaaten" in diesem Protokoll finden auf solche Organisa-
tionen im Rahmen ihrer Zuständigkeit Anwendung.  

3. Für die Zwecke von Artikel 13 Absatz 1 und Artikel 15 Absatz 2 wird eine von einer 
Organisation der regionalen Integration hinterlegte Urkunde nicht mitgezählt.  

4. Organisationen der regionalen Integration üben in Angelegenheiten ihrer Zuständig-
keit ihr Stimmrecht in der Tagung der Vertragsstaaten mit der Anzahl von Stimmen aus, die 
der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Vertragsparteien dieses Protokolls sind. 
Diese Organisationen üben ihr Stimmrecht nicht aus, wenn einer ihrer Mitgliedstaaten sein 
Stimmrecht ausübt, und umgekehrt. 
 

  Artikel 13 
 

1. Vorbehaltlich des Inkrafttretens des Übereinkommens tritt dieses Protokoll am drei-
ßigsten Tag nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.  

2. Für jeden Staat und jede Organisation der regionalen Integration, der beziehungswei-
se die dieses Protokoll nach Hinterlegung der zehnten entsprechenden Urkunde ratifiziert, 
förmlich bestätigt oder ihm beitritt, tritt das Protokoll am dreißigsten Tag nach Hinterle-
gung der eigenen Urkunde in Kraft. 
 

  Artikel 14 
 

1. Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieses Protokolls unvereinbar sind, sind nicht zu-
lässig.  

2. Vorbehalte können jederzeit zurückgenommen werden. 
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  Artikel 15 
 

1. Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung dieses Protokolls vorschlagen und beim Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt jeden 
Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie ei-
ne Tagung der Vertragsstaaten befürworten, damit diese den Vorschlag prüfen und darüber 
beschließen kann. Befürwortet innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der Übermitt-
lung wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Tagung, so beruft der General-
sekretär die Tagung unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede Änderung, 
die von einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden und abstimmenden Vertragsstaa-
ten angenommen wird, wird vom Generalsekretär der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zur Billigung und danach allen Vertragsstaaten zur Annahme vorgelegt. 

2. Eine nach Absatz 1 angenommene und gebilligte Änderung tritt am dreißigsten Tag 
nach dem Zeitpunkt in Kraft, an dem die Anzahl der hinterlegten Annahmeurkunden zwei 
Drittel der Anzahl der Vertragsstaaten zum Zeitpunkt der Annahme der Änderung erreicht. 
Danach tritt die Änderung für jeden Vertragsstaat am dreißigsten Tag nach Hinterlegung 
seiner eigenen Annahmeurkunde in Kraft. Eine Änderung ist nur für die Vertragsstaaten, 
die sie angenommen haben, verbindlich. 
 

  Artikel 16 
 

 Ein Vertragsstaat kann dieses Protokoll durch eine an den Generalsekretär der Ver-
einten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündigung wird ein Jahr 
nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam. 
 

  Artikel 17 
 

 Der Wortlaut dieses Protokolls wird in zugänglichen Formaten verbreitet. 
 

  Artikel 18 
 

 Der arabische, chinesische, englische, französische, russische und spanische Wortlaut 
dieses Protokolls ist gleichermaßen verbindlich. 

 ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, von ihren jeweiligen Regierungen 
hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Protokoll unterschrieben. 

 


